Vontobel

Grundregeln fir die Beziehung
zwischen Kunde und Bank
Geltungsbereich und Anderungen dieser Geschifts-

bedingungen und der Sonderbedingungen fiir
einzelne Geschéftsbeziehungen

(1) Geltungsbereich

Die Allgemeinen Geschaftsbedingungen gelten fiir die gesamte

Geschaftsverbindung zwischen dem Kunden und den inlandischen

Geschéftsstellen der Bank (im Folgenden Bank genannt). Dane-
ben gelten fir einzelne Geschaftsbeziehungen (zum Beispiel flr
das Wertpapiergeschaft, den Zahlungsverkehr und fiir den Spar-
verkehr) Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Erganzun-
gen zu diesen Allgemeinen Geschaftsbedingungen enthalten; sie
werden bei der Kontoer6ffnung oder bei Erteilung eines Auftrages
mit dem Kunden vereinbart. Unterhalt der Kunde auch Geschéafts-
verbindungen zu auslandischen Geschaftsstellen, sichert das
Pfandrecht der Bank (Nummer 14 dieser Geschaftsbedingungen)

auch die Anspriche dieser auslandischen Geschaftsstellen.

(2) Anderungen
a) Anderungsangebot

Anderungen dieser Geschaftsbedingungen und der Sonder-

bedingungen werden dem Kunden spatestens zwei Monate
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in
Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen
der Geschaftsbeziehung einen elektronischen Kommunika-
tionsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), kénnen
die Anderungen auch auf diesem Wege angeboten werden.

b) Annahme durch den Kunden

Die von der Bank angebotenen Anderungen werden nur wirk-

sam, wenn der Kunde diese annimmt, gegebenenfalls im
Wege der nachfolgend geregelten Zustimmungsfiktion.

c) Annahme durch den Kunden im Wege der Zustimmungsfiktion

Das Schweigen des Kunden gilt nur dann als Annahme des
Anderungsangebots (Zustimmungsfiktion), wenn

Allgemeine Geschaftsbedingungen

— bei Anderungen, die das bisher vereinbarte Verhaltnis
von Leistung und Gegenleistung erheblich zugunsten der
Bank verschieben wirden.

In diesen Féllen wird die Bank die Zustimmung des Kunden zu
den Anderungen auf andere Weise einholen.

Kiindigungsrecht des Kunden bei der Zustimmungsfiktion

Macht die Bank von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kann
der Kunde den von der Anderung betroffenen Vertrag vor
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Anderungen auch fristlos und kostenfrei kiindigen. Auf dieses
Kindigungsrecht wird die Bank den Kunden in ihrem Ande-
rungsangebot besonders hinweisen.

o
~

Bankgeheimnis und Bankauskunft

(1) Bankgeheimnis

Die Bank ist zur Verschwiegenheit Uber alle kundenbezogenen
Tatsachen und Wertungen verpflichtet, von denen sie Kenntnis
erlangt (Bankgeheimnis). Informationen Uber den Kunden darf
die Bank nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies
gebieten oder der Kunde eingewilligt hat oder die Bank zur Ertei-
lung einer Bankauskunft befugt ist.

(2) Bankauskunft

Eine Bankauskunft enthalt allgemein gehaltene Feststellungen
und Bemerkungen uber die wirtschaftlichen Verhaltnisse des Kun-
den, seine Kreditwirdigkeit und Zahlungsfahigkeit; betragsmanige
Angaben uber Kontostande, Sparguthaben, Depot- oder sonstige
der Bank anvertraute Vermdgenswerte sowie Angaben uber die
Hohe von Kreditinanspruchnahmen werden nicht gemacht.

(3) Voraussetzungen fiir die Erteilung einer Bankauskunft

Die Bank ist befugt, Uber juristische Personen und im Handelsre-
gister eingetragene Kaufleute Bankauskiinfte zu erteilen, sofern
sich die Anfrage auf ihre geschaftliche Tatigkeit bezieht. Die Bank
erteilt jedoch keine Auskunfte, wenn ihr eine anders lautende Wei-
sung des Kunden vorliegt. Bankauskiinfte Gber andere Personen,
insbesondere Uber Privatkunden und Vereinigungen, erteilt die
Bank nur dann, wenn diese generell oder im Einzelfall ausdrick-
lich zugestimmt haben. Eine Bankauskunft wird nur erteilt, wenn
der Anfragende ein berechtigtes Interesse an der gewtlinschten
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Auskunft glaubhaft dargelegt hat und kein Grund zu der Annahme
besteht, dass schutzwirdige Belange des Kunden der Auskunfts-
erteilung entgegenstehen.

(aa)das Anderungsangebot der Bank erfolgt, um die Uber-
einstimmung der vertraglichen Bestimmungen mit einer
veranderten Rechtslage wiederherzustellen, weil eine
Bestimmung dieser Geschaftsbedingungen oder der Son-
derbedingungen

— aufgrund einer Anderung von Gesetzen, einschlief3-
lich unmittelbar geltender Rechtsvorschriften der
Europaischen Union, nicht mehr der Rechtslage ent- 3
spricht oder .

— durch eine rechtskraftige gerichtliche Entscheidung,
auch durch ein Gericht erster Instanz, unwirksam wird
oder nicht mehr verwendet werden darf oder

— aufgrund einer verbindlichen Verfligung einer fir die
Bank zustandigen nationalen oder internationalen
Behodrde (z. B. der Bundesanstalt fur Finanzdienst-
leistungsaufsicht oder der Européischen Zentralbank)
nicht mehr mit den aufsichtsrechtlichen Verpflichtun-
gen der Bank in Einklang zu bringen ist

(4) Empfanger von Bankauskiinften

Bankauskinfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie ande-
ren Kreditinstituten fir deren Zwecke oder die ihrer Kunden.

Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden

(1) Haftungsgrundsatze

Die Bank haftet bei der Erfiillung ihrer Verpflichtungen fiir jedes Ver-
schulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfillung
ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit die Sonderbedingungen
fur einzelne Geschéaftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarungen
etwas Abweichendes regeln, gehen diese Regelungen vor. Hat der
Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten (zum Beispiel durch Ver-
letzung der in Nr. 11 dieser Geschaftsbedingungen aufgefiihrten
Mitwirkungspflichten) zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundséatzen des Mitverschuldens, in

und welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(bb)der Kunde das Anderungsangebot der Bank nicht vor
dem_vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens
der Anderungen abgelehnt hat.

Die Bank wird den Kunden im Anderungsangebot auf die Fol-
gen seines Schweigens hinweisen.
d) Ausschluss der Zustimmungsfiktion
Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung
— bei Anderungen der Nummern 1 Absatz 2 und 12 Absatz 5

der Geschaftsbedingungen und der entsprechenden
Regelungen in den Sonderbedingungen oder

— bei Anderungen, die die Hauptleistungspflichten des Ver-
trages und die Entgelte fir Hauptleistungen betreffen, oder

— bei Anderungen von Entgelten, die auf eine (iber das
vereinbarte Entgelt fur die Hauptleistung hinausgehende
Zahlung des Verbrauchers gerichtet sind, oder

— bei Anderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertra-
ges gleichkommen, oder

(2) Weitergeleitete Auftrage

Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form
ausgefihrt wird, dass die Bank einen Dritten mit der weiteren
Erledigung betraut, erfiillt die Bank den Auftrag dadurch, dass sie
ihn im eigenen Namen an den Dritten weiterleitet (weitergeleite-
ter Auftrag). Dies betrifft zum Beispiel die Einholung von Bank-
auskinften bei anderen Kreditinstituten oder die Verwahrung
und Verwaltung von Wertpapieren im Ausland. In diesen Fallen
beschrankt sich die Haftung der Bank auf die sorgfaltige Auswahl
und Unterweisung des Dritten.

(3) Storung des Betriebs

Die Bank haftet nicht fur Schaden, die durch héhere Gewalt, Auf-
ruhr, Kriegs- und Naturereignisse oder durch sonstige von ihr
nicht zu vertretende Vorkommnisse (zum Beispiel Streik, Aussper-
rung, Verkehrsstoérung, Verfuigungen von hoher Hand im In- oder
Ausland) eintreten.
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Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden, der
kein Verbraucher ist

Ein Kunde, der kein Verbraucher ist, kann gegen Forderungen der
Bank nur aufrechnen, wenn seine Forderungen unbestritten oder
rechtskraftig festgestellt sind. Diese Aufrechnungsbeschrankung
gilt nicht fur eine vom Kunden zur Aufrechnung gestellte Forde-
rung, die ihren Rechtsgrund in einem Darlehen oder einer Finan-
zierungshilfe geman §§ 513, 491 bis 512 BGB hat.

. Verfiigungsberechtigung nach dem Tod des Kunden

Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegeniiber der
Bank auf die Rechtsnachfolge des Kunden beruft, der Bank seine
erbrechtliche Berechtigung in geeigneter Weise nachzuweisen.

Wird der Bank eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift
der letztwilligen Verfugung (Testament, Erbvertrag) nebst zugeho-
riger Eréffnungsniederschrift vorgelegt, darf die Bank denjenigen,
der darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als
Berechtigten ansehen, ihn verfligen lassen und insbesondere mit
befreiender Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der Bank
bekannt ist, dass der dort Genannte (zum Beispiel nach Anfech-
tung oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht verfligungsbe-
rechtigt ist oder wenn ihr dies infolge Fahrlassigkeit nicht bekannt
geworden ist.

MaRgebliches Recht und Gerichtsstand bei
kaufmannischen und o6ffentlich-rechtlichen Kunden

(1) Geltung deutschen Rechts

Fir die Geschaftsverbindung zwischen dem Kunden und der
Bank gilt deutsches Recht.

(2) Gerichtsstand fiir Inlandskunden

Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschaftsbe-
ziehung dem Betriebe seines Handelsgewerbes zuzurechnen,
so kann die Bank diesen Kunden an dem fur die kontoflihrende
Stelle zustandigen Gericht oder bei einem anderen zustandigen
Gericht verklagen; dasselbe gilt fir eine juristische Person des
offentlichen Rechts und fur 6ffentlich-rechtliche Sondervermdgen.
Die Bank selbst kann von diesen Kunden nur an dem fiir die kon-
tofuihrende Stelle zustandigen Gericht verklagt werden.

(3) Gerichtsstand fiir Auslandskunden

Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch fir Kunden, die im Aus-
land eine vergleichbare gewerbliche Tatigkeit ausliben, sowie fir
auslandische Institutionen, die mit inlandischen juristischen Per-
sonen des o6ffentlichen Rechts oder mit einem inlandischen o&ffent-
lich-rechtlichen Sondervermdgen vergleichbar sind.

Kontofiuihrung

Rechnungsabschliisse bei Kontokorrentkonten
(Konten in laufender Rechnung)

(1) Erteilung der Rechnungsabschliisse

Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas
anderes vereinbart ist, jeweils zum Ende eines Kalenderquartals
einen Rechnungsabschluss; dabei werden die in diesem Zeitraum
entstandenen beiderseitigen Anspriiche (einschlieBlich der Zin-
sen und Entgelte der Bank) verrechnet. Die Bank kann auf den
Saldo, dersichaus der Verrechnung ergibt, nach Nummer 12 dieser
Geschaftsbedingungen oder nach der mit dem Kunden ander-
weitig getroffenen Vereinbarung Zinsen berechnen.

(2) Frist fiir Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen

Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollstandigkeit eines
Rechnungsabschlusses hat der Kunde spatestens vor Ablauf von
sechs Wochen nach dessen Zugang zu erheben; macht er seine
Einwendungen in Textform geltend, gentigt die Absendung inner-
halb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Ein-
wendungen gilt als Genehmigung. Auf diese Folge wird die Bank
bei Erteilung des Rechnungsabschlusses besonders hinweisen.
Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung des
Rechnungsabschlusses verlangen, muss dann aber beweisen,
dass zu Unrecht sein Konto belastet oder eine ihm zustehende
Gutschrift nicht erteilt wurde.

Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank

(1) Vor Rechnungsabschluss

Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (zum Beispiel
wegen einer falschen Kontonummer) darf die Bank bis zum
nachsten Rechnungsabschluss durch eine Belastungsbuchung
ruckgangig machen, soweit ihr ein Ruckzahlungsanspruch gegen
den Kunden zusteht (Stornobuchung); der Kunde kann in diesem
Fall gegen die Belastungsbuchung nicht einwenden, dass er in
Hohe der Gutschrift bereits verfugt hat.

(2) Nach Rechnungsabschluss

Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rech-
nungsabschluss fest und steht ihr ein Rickzahlungsanspruch

'Bankarbeitstage sind alle Werktage auRer: Sonnabende, 24. und 31. Dezember.
2International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer)
3Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code)
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gegen den Kunden zu, so wird sie in Hohe ihres Anspruchs sein
Konto belasten (Berichtigungsbuchung). Erhebt der Kunde gegen
die Berichtigungsbuchung Einwendungen, so wird die Bank den
Betrag dem Konto wieder gutschreiben und ihren Rickzahlungs-
anspruch gesondert geltend machen.

(3) Information des Kunden; Zinsberechnung

Uber Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den
Kunden unverzuglich unterrichten. Die Buchungen nimmt die
Bank hinsichtlich der Zinsberechnung rickwirkend zu dem Tag
vor, an dem die fehlerhafte Buchung durchgefiihrt wurde.

Einzugsauftrage

(1) Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung

Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften
schon vor ihrer Einlésung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt
ihrer Einlésung, und zwar auch dann, wenn diese bei der Bank
selbst zahlbar sind. Reicht der Kunde andere Papiere mit dem
Auftrag ein, von einem Zahlungspflichtigen einen Forderungsbe-
trag zu beschaffen (zum Beispiel Zinsscheine), und erteilt die Bank
Uber den Betrag eine Gutschrift, so steht diese unter dem Vor-
behalt, dass die Bank den Betrag erhalt. Der Vorbehalt gilt auch
dann, wenn die Schecks, Lastschriften und anderen Papiere bei
der Bank selbst zahlbar sind. Werden Schecks oder Lastschriften
nicht eingeldst oder erhalt die Bank den Betrag aus dem Einzugs-
auftrag nicht, macht die Bank die Vorbehaltsgutschrift riickgan-
gig. Dies geschieht unabhangig davon, ob in der Zwischenzeit ein
Rechnungsabschluss erteilt wurde.

(2) Einlésung von Lastschriften und vom Kunden
ausgestellter Schecks

Lastschriften sowie Schecks sind eingeldst, wenn die Belastungs-
buchung nicht spatestens am zweiten Bankarbeitstag' — bei
SEPA-Firmenlastschriften nicht spatestens am dritten Bank-
arbeitstag — nach ihrer Vornahme riickgangig gemacht wird.
Barschecks sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger ein-
geldst. Schecks sind auch schon dann eingelést, wenn die Bank
im Einzelfall eine Bezahltmeldung absendet. Schecks, die uUber
die Abrechnungsstelle der Bundesbank vorgelegt werden, sind
eingeldst, wenn sie nicht bis zu dem von der Bundesbank festge-
setzten Zeitpunkt zurlickgegeben werden.

Fremdwahrungsgeschafte und Risiken bei Fremd-
wahrungskonten

(1) Auftragsausfiihrung bei Fremdwahrungskonten

Fremdwahrungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an
den Kunden und Verfigungen des Kunden in fremder Wahrung
bargeldlos abzuwickeln. Verfligungen Uber Guthaben auf Fremd-
wahrungskonten (zum Beispiel durch Uberweisungen zu Lasten
des Fremdwahrungsguthabens) werden unter Einschaltung von
Banken im Heimatland der Wahrung abgewickelt, wenn sie die
Bank nicht vollstandig innerhalb des eigenen Hauses ausfihrt.

(2) Gutschriften bei Fremdwahrungsgeschaften mit dem
Kunden

SchlieRt die Bank mit dem Kunden ein Geschaft (zum Beispiel
ein Devisentermingeschaft) ab, aus dem sie die Verschaffung
eines Betrages in fremder Wahrung schuldet, wird sie ihre Fremd-
wahrungsverbindlichkeit durch Gutschrift auf dem Konto des
Kunden in dieser Wahrung erfiillen, sofern nicht etwas anderes
vereinbart ist.

(3) Voriibergehende Beschrankung der Leistung durch die
Bank

Die Verpflichtung der Bank zur Ausfiihrung einer Verfligung zu
Lasten eines Fremdwahrungsguthabens (Absatz 1) oder zur
Erfillung einer Fremdwahrungsverbindlichkeit (Absatz 2) ist in
dem Umfang und solange ausgesetzt, wie die Bank in der Wah-
rung, auf die das Fremdwahrungsguthaben oder die Verbindlich-
keit lautet, wegen politisch bedingter Malnahmen oder Ereignisse
im Lande dieser Wahrung nicht oder nur eingeschrankt verfligen
kann. In dem Umfang und solange diese MaRnahmen oder Ereig-
nisse andauern, ist die Bank auch nicht zu einer Erfillung an
einem anderen Ort auf3erhalb des Landes der Wahrung, in einer
anderen Wahrung (auch nicht in Euro) oder durch Anschaffung
von Bargeld verpflichtet. Die Verpflichtung der Bank zur Ausfuh-
rung einer Verfligung zu Lasten eines Fremdwahrungsguthabens
ist dagegen nicht ausgesetzt, wenn sie die Bank vollstandig im
eigenen Haus ausflihren kann. Das Recht des Kunden und der
Bank, fallige gegenseitige Forderungen in derselben Wahrung
miteinander zu verrechnen, bleibt von den vorstehenden Rege-
lungen unberihrt.

(4) Wechselkurs

Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwahrungsge-
schaften ergibt sich aus dem ,Preis- und Leistungsverzeichnis®.
Bei Zahlungsdiensten gilt ergédnzend der Zahlungsdiensterah-
menvertrag.
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12.

Mitwirkungspflichten des Kunden

Mitwirkungspflichten des Kunden

(1) Mitteilung von Anderungen

Zur ordnungsgemafien Abwicklung des Geschaftsverkehrs ist es
erforderlich, dass der Kunde der Bank Anderungen seines Namens
und seiner Anschrift sowie das Erldschen oder die Anderung einer
gegenuber der Bank erteilten Vertretungsmacht (insbesondere einer
Vollmacht) unverziglich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht besteht
auch dann, wenn die Vertretungsmacht in ein 6ffentliches Regis-
ter (zum Beispiel in das Handelsregister) eingetragen ist und ihr
Erléschen oder ihre Anderung in dieses Register eingetragen wird.
Dartiber hinaus kénnen sich weitergehende gesetzliche Mitteilungs-
pflichten, insbesondere aus dem Geldwaschegesetz, ergeben.

(2) Klarheit von Auftragen

Auftrage mussen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht
eindeutig formulierte Auftrage konnen Ruickfragen zur Folge
haben, die zu Verzégerungen fuhren kdnnen. Vor allem hat der
Kunde bei Auftragen auf die Richtigkeit und Vollstéandigkeit sei-
ner Angaben, insbesondere der Kontonummer und Bankleitzahl
oder IBAN? und BIC? sowie der Wahrung zu achten. Anderungen,
Bestatigungen oder Wiederholungen von Auftrdgen missen als
solche gekennzeichnet sein.

(3) Besonderer Hinweis bei Eilbediirftigkeit der Ausfiihrung
eines Auftrags

Halt der Kunde bei der Ausflihrung eines Auftrags besondere Eile
fur notig, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formu-
larmaRig erteilten Auftragen muss dies auflerhalb des Formulars
erfolgen.

(4) Priifung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank

Der Kunde hat Kontoauszuge, Wertpapierabrechnungen, Depot-
und Ertragnisaufstellungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen
Uber die Ausfiihrung von Auftragen sowie Informationen Uber
erwartete Zahlungen und Sendungen (Avise) auf ihre Richtigkeit
und Vollstandigkeit unverzuglich zu Gberprifen und etwaige Ein-
wendungen unverziiglich zu erheben.

(5) Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von
Mitteilungen

Falls Rechnungsabschlisse und Depotaufstellungen dem Kun-
den nicht zugehen, muss er die Bank unverzuglich benachrichti-
gen. Die Benachrichtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben
anderer Mitteilungen, deren Eingang der Kunde erwartet
(Wertpapierabrechnungen, Kontoausziige nach der Ausfiihrung
von Auftragen des Kunden oder Uber Zahlungen, die der Kunde
erwartet).

Kosten der Bankdienstleistungen

Zinsen, Entgelte und Aufwendungen

(1) Zinsen und Entgelte im Geschaft mit Verbrauchern

Die Hohe der Zinsen und Entgelte fir die Ublichen Bankleistun-
gen, die die Bank gegenuber Verbrauchern erbringt, einschliel3-
lich der Hohe von Zahlungen, die Uber die fiir die Hauptleistung
vereinbarten Entgelte hinausgehen, ergeben sich aus dem ,Preis-
aushang — Regelsatze im standardisierten Privatkundengeschaft”
und aus dem ,Preis- und Leistungsverzeichnis®.

Wenn ein Verbraucher eine dort aufgefiihrte Hauptleistung in
Anspruch nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung
getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im ,Preisaus-
hang“ oder ,Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zin-
sen und Entgelte.

Eine Vereinbarung, die auf eine Uber das vereinbarte Entgelt
fur die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers
gerichtet ist, kann die Bank mit dem Verbraucher nur ausdrucklich
treffen, auch wenn sie im ,Preisaushang” oder im ,Preis- und Leis-
tungsverzeichnis* ausgewiesen ist.

Fur die Vergutung der nicht im ,Preisaushang* oder im ,Preis- und
Leistungsverzeichnis“ aufgefihrten Leistungen, die im Auftrag
des Verbrauchers erbracht werden und die, nach den Umsténden
zu urteilen, nur gegen eine Vergiitung zu erwarten sind, gelten,
soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde, die gesetzli-
chen Vorschriften.

(2) Zinsen und Entgelte im Geschaft mit Kunden, die keine
Verbraucher sind

Die Hohe der Zinsen und Entgelte fiir die Ublichen Bankleistun-
gen, die die Bank gegentber Kunden, die keine Verbraucher sind,
erbringt, ergeben sich aus dem ,Preisaushang — Regelsatze im
standardisierten Privatkundengeschaft” und aus dem ,Preis- und
Leistungsverzeichnis®, soweit der ,Preisaushang® und das ,Preis-
und Leistungsverzeichnis“ Ubliche Bankleistungen gegenuber
Kunden, die keine Verbraucher sind (zum Beispiel Geschaftskun-
den), ausweisen.

Wenn ein Kunde, der kein Verbraucher ist, eine dort aufgefiihrte
Bankleistung in Anspruch nimmt und dabei keine abweichende
Vereinbarung getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im
LPreisaushang® oder ,Preis- und Leistungsverzeichnis“ angege-
benen Zinsen und Entgelte.
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Im Ubrigen bestimmt die Bank, sofern keine andere Vereinbarung
getroffen wurde und gesetzliche Bestimmungen dem nicht ent-
gegenstehen, die Hohe von Zinsen und Entgelten nach billigem
Ermessen (§ 315 des Burgerlichen Gesetzbuchs).

(3) Nicht entgeltfahige Leistungen

Fur eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes
oder aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder
die sie im eigenen Interesse wahrnimmt, wird die Bank kein Ent-
gelt berechnen, es sei denn, es ist gesetzlich zulassig und wird
nach MaRgabe der gesetzlichen Regelung erhoben.

(4) Anderung von Zinsen; Kiindigungsrecht des Kunden bei
Erh6éhung

Die Anderung der Zinsen bei Krediten mit einem veranderlichen
Zinssatz erfolgt aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarung mit
dem Kunden. Die Bank wird dem Kunden Anderungen von Zin-
sen mitteilen. Bei einer Erhdhung kann der Kunde, sofern nichts
anderes vereinbart ist, die davon betroffene Kreditvereinbarung
innerhalb von sechs Wochen nach der Bekanntgabe der Ande-
rung mit sofortiger Wirkung kiindigen. Kiindigt der Kunde, so wer-
den die erhdhten Zinsen fir die gekindigte Kreditvereinbarung
nicht zugrunde gelegt. Die Bank wird zur Abwicklung eine ange-
messene Frist einrdumen.

(5) Anderungen von Entgelten bei typischerweise dauerhaft
in Anspruch genommenen Leistungen

Anderungen von Entgelten fur Bankleistungen, die von Kunden
im Rahmen der Geschaftsverbindung typischerweise dauer-
haft in Anspruch genommen werden (zum Beispiel Konto- und
Depotfiihrung), werden dem Kunden spatestens zwei Monate
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in
Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen
der Geschaftsbeziehung einen elektronischen Kommunikations-
weg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), kdnnen die
Anderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von
der Bank angebotenen Anderungen werden nur wirksam, wenn
der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung ber die Anderung
eines Entgelts, das auf eine lber die Hauptleistung hinausge-
hende Zahlung eines Verbrauchers gerichtet ist, kann die Bank
mit dem Verbraucher nur ausdriicklich treffen.

(6) Ersatz von Aufwendungen

Ein moglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von Aufwendungen
richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

(7) Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensvertragen
und Zahlungsdienstevertragen mit Verbrauchern fiir
Zahlungen

Bei Verbraucherdarlehensvertragen und Zahlungsdienstevertra-
gen mit Verbrauchern fur Zahlungen richten sich die Zinsen und
die Kosten (Entgelte und Auslagen) nach den jeweiligen vertragli-
chen Vereinbarungen und Sonderbedingungen sowie erganzend
nach den gesetzlichen Vorschriften. Die Anderung von Entgelten
von Zahlungsdiensterahmenvertragen (z. B. Girovertrag) richtet
sich nach Absatz 5.

Sicherheiten flir die Anspriiche
der Bank gegen den Kunden

Bestellung oder Verstarkung von Sicherheiten

(1) Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicherheiten

Die Bank kann fir alle Anspriiche aus der bankmaRigen Geschafts-
verbindung die Bestellung bankmafiger Sicherheiten verlangen,
und zwar auch dann, wenn die Anspruche bedingt sind (zum Bei-
spiel Aufwendungsersatzanspruch wegen der Inanspruchnahme
aus einer fir den Kunden ubernommenen Burgschaft). Hat der
Kunde gegeniiber der Bank eine Haftung fur Verbindlichkeiten
eines anderen Kunden der Bank Gbernommen (zum Beispiel als
Burge), so besteht flr die Bank ein Anspruch auf Bestellung oder
Verstarkung von Sicherheiten im Hinblick auf die aus der Haf-
tungslibernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Falligkeit.

(2) Veréanderung des Risikos

Hat die Bank bei der Entstehung von Anspriichen gegen den Kun-
den zunachst ganz oder teilweise davon abgesehen, die Bestel-
lung oder Verstarkung von Sicherheiten zu verlangen, kann sie
auch spater noch eine Besicherung fordern. Voraussetzung hier-
fur ist jedoch, dass Umstande eintreten oder bekannt werden, die
eine erhdhte Risikobewertung der Anspriiche gegen den Kunden
rechtfertigen. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn

— sich die wirtschaftlichen Verhéltnisse des Kunden nachteilig
verandert haben oder sich zu verandern drohen oder

— sich die vorhandenen Sicherheiten wertmafRig verschlechtert
haben oder zu verschlechtern drohen.

Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn aus-
driicklich vereinbart ist, dass der Kunde keine oder ausschlieRlich
im Einzelnen benannte Sicherheiten zu bestellen hat. Bei Verbrau-
cherdarlehensvertragen besteht der Anspruch auf die Bestellung
oder Verstarkung von Sicherheiten nur, soweit die Sicherheiten
im Kreditvertrag angegeben sind. Ubersteigt der Nettodarlehens-
betrag 75.000 Euro, besteht der Anspruch auf Bestellung oder
Verstarkung auch dann, wenn in einem vor dem 21. Marz 2016
abgeschlossenen Verbraucherdarlehensvertrag oder in einem ab
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dem 21. Méarz 2016 abgeschlossenen Allgemein-Verbraucherdar-
lehensvertrag im Sinne von § 491 Abs. 2 BGB keine oder keine
abschlielenden Angaben Uber Sicherheiten enthalten sind.

(3) Fristsetzung fiir die Bestellung oder Verstarkung von
Sicherheiten

Fur die Bestellung oder Verstarkung von Sicherheiten wird die
Bank eine angemessene Frist einrdumen. Beabsichtigt die Bank,
von ihrem Recht zur fristlosen Kindigung nach Nr. 19 Absatz 3
dieser Geschaftsbedingungen Gebrauch zu machen, falls der
Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstarkung von
Sicherheiten nicht fristgerecht nachkommt, wird sie ihn zuvor hie-
rauf hinweisen.

Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank

(1) Einigung liber das Pfandrecht

Der Kunde und die Bank sind sich daruber einig, dass die Bank ein
Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen
eine inlandische Geschaftsstelle im bankmaRigen Geschaftsver-
kehr Besitz erlangt hat oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt
ein Pfandrecht auch an den Ansprichen, die dem Kunden gegen
die Bank aus der bankmaRigen Geschéaftsverbindung zustehen
oder kiinftig zustehen werden (zum Beispiel Kontoguthaben).

(2) Gesicherte Anspriiche

Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, kiinfti-
gen und bedingten Anspriiche, die der Bank mit ihren samtlichen
in- und auslandischen Geschéaftsstellen aus der bankmaRigen
Geschaftsverbindung gegen den Kunden zustehen. Hat der
Kunde gegeniiber der Bank eine Haftung fiir Verbindlichkeiten
eines anderen Kunden der Bank Ubernommen (zum Beispiel
als Burge), so sichert das Pfandrecht die aus der Haftungsuber-
nahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Falligkeit.

(3) Ausnahmen vom Pfandrecht

Gelangen Gelder oder andere Werte mit der MalRgabe in die
Verfligungsgewalt der Bank, dass sie nur fur einen bestimmten
Zweck verwendet werden dirfen (zum Beispiel Bareinzahlung
zur Einlésung eines Wechsels), erstreckt sich das Pfandrecht der
Bank nicht auf diese Werte. Dasselbe gilt fir die von der Bank
selbst ausgegebenen Aktien (eigene Aktien) und fir die Wertpa-
piere, die die Bank im Ausland fir den Kunden verwahrt. AuRer-
dem erstreckt sich das Pfandrecht nicht auf die von der Bank
selbst ausgegebenen eigenen Genussrechte/Genussscheine und
nicht auf die verbrieften und nicht verbrieften nachrangigen Ver-
bindlichkeiten der Bank.

(4) Zins- und Gewinnanteilscheine

Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde
nicht berechtigt, die Herausgabe der zu diesen Papieren gehoren-
den Zins- und Gewinnanteilscheine zu verlangen.

Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und
diskontierten Wechseln

(1) Sicherungsiibereignung

Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks
und Wechseln im Zeitpunkt der Einreichung Sicherungseigen-
tum. An diskontierten Wechseln erwirbt die Bank im Zeitpunkt des
Wechselankaufs uneingeschranktes Eigentum; belastet sie dis-
kontierte Wechsel dem Konto zuriick, so verbleibt ihr das Siche-
rungseigentum an diesen Wechseln.

(2) Sicherungsabtretung

Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln gehen
auch die zugrunde liegenden Forderungen auf die Bank lber; ein
Forderungsubergang findet ferner statt, wenn andere Papiere
zum Einzug eingereicht werden (zum Beispiel Lastschriften, kauf-
mannische Handelspapiere).

(3) Zweckgebundene Einzugspapiere

Werden der Bank Einzugspapiere mit der MalRgabe eingereicht,
dass ihr Gegenwert nur flr einen bestimmten Zweck verwendet
werden darf, erstrecken sich die Sicherungstibereignung und die
Sicherungsabtretung nicht auf diese Papiere.

(4) Gesicherte Anspriiche der Bank

Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen
der Sicherung aller Anspriiche, die der Bank gegen den Kunden
bei Einreichung von Einzugspapieren aus seinen Kontokorrent-
konten zustehen oder die infolge der Riickbelastung nicht einge-
|6ster Einzugspapiere oder diskontierter Wechsel entstehen. Auf
Anforderung des Kunden nimmt die Bank eine Ruckibertragung
des Sicherungseigentums an den Papieren und der auf sie Uber-
gegangenen Forderungen an den Kunden vor, falls ihr im Zeit-
punkt der Anforderung keine zu sichernden Anspriiche gegen den
Kunden zustehen oder sie ihn Uber den Gegenwert der Papiere
vor deren endgiiltiger Bezahlung nicht verfligen lasst.

Begrenzung des Besicherungsanspruchs und
Freigabeverpflichtung

(1) Deckungsgrenze

Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstarkung
von Sicherheiten so lange geltend machen, bis der realisierbare
Wert aller Sicherheiten dem Gesamtbetrag aller Anspriiche aus der
bankmafligen Geschaftsverbindung (Deckungsgrenze) entspricht.
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(2) Freigabe

Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze
nicht nur voribergehend Ubersteigt, hat die Bank auf Verlangen
des Kunden Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben, und zwar
in Hohe des die Deckungsgrenze Ubersteigenden Betrages; sie
wird bei der Auswahl der freizugebenden Sicherheiten auf die
berechtigten Belange des Kunden und eines dritten Sicherungs-
gebers, der fir die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten
bestellt hat, Ricksicht nehmen. In diesem Rahmen ist die Bank
auch verpflichtet, Auftrage des Kunden Uber die dem Pfandrecht
unterliegenden Werte auszufiihren (zum Beispiel Verkauf von
Wertpapieren, Auszahlung von Sparguthaben).

(3) Sondervereinbarungen

Ist fur eine bestimmte Sicherheit ein anderer Bewertungsmalistab
als der realisierbare Wert oder ist eine andere Deckungsgrenze
oder ist eine andere Grenze fur die Freigabe von Sicherheiten
vereinbart, so sind diese maRgeblich.

Verwertung von Sicherheiten

(1) Wahlrecht der Bank

Wenn die Bank verwertet, hat die Bank unter mehreren Sicher-
heiten die Wahl. Sie wird bei der Verwertung und bei der Auswahl
der zu verwertenden Sicherheiten auf die berechtigten Belange
des Kunden und eines dritten Sicherungsgebers, der fir die Ver-
bindlichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat, Ricksicht
nehmen.

(2) Erl6sgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht

Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, wird
die Bank dem Kunden Uber den Erlds eine Gutschrift erteilen,
die als Rechnung fir die Lieferung der als Sicherheit dienenden
Sache gilt und den Voraussetzungen des Umsatzsteuerrechts
entspricht.

Kiindigung

Kiindigungsrechte des Kunden

(1) Jederzeitiges Kiindigungsrecht

Der Kunde kann die gesamte Geschaftsverbindung oder einzelne
Geschaftsbeziehungen (zum Beispiel den Scheckvertrag), fur die
weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kiindigungsregelung
vereinbart ist, jederzeit ohne Einhaltung einer Kundigungsfrist
kiindigen.

(2) Kiindigung aus wichtigem Grund

Ist fir eine Geschaftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abwei-
chende Kiindigungsregelung vereinbart, kann eine fristlose Kindi-
gung nur dann ausgesprochen werden, wenn hierflr ein wichtiger
Grund vorliegt, der es dem Kunden, auch unter Berticksichtigung
der berechtigten Belange der Bank, unzumutbar werden lasst, die
Geschaftsbeziehung fortzusetzen.

(3) Gesetzliche Kiindigungsrechte
Gesetzliche Kiindigungsrechte bleiben unberihrt.

Kiindigungsrechte der Bank

(1) Kiindigung unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist

Die Bank kann die gesamte Geschéaftsverbindung oder einzelne
Geschaftsbeziehungen, fir die weder eine Laufzeit noch eine
abweichende Kundigungsregelung vereinbart ist, jederzeit unter
Einhaltung einer angemessenen Kiindigungsfrist kiindigen (zum
Beispiel den Scheckvertrag, der zur Nutzung von Scheckvordru-
cken berechtigt). Bei der Bemessung der Kiindigungsfrist wird die
Bank auf die berechtigten Belange des Kunden Riicksicht neh-
men. Fur die Kiindigung eines Zahlungsdiensterahmenvertrages
(zum Beispiel laufendes Konto oder Kartenvertrag) und eines
Depots betragt die Kiindigungsfrist mindestens zwei Monate.

(2) Kiindigung unbefristeter Kredite

Kredite und Kreditzusagen, fiir die weder eine Laufzeit noch eine
abweichende Kundigungsregelung vereinbart ist, kann die Bank
jederzeit ohne Einhaltung einer Kindigungsfrist kindigen. Die
Bank wird bei der Auslibung dieses Kindigungsrechts auf die
berechtigten Belange des Kunden Rucksicht nehmen.

Soweit das Burgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen fur die
Klndigung eines Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht, kann
die Bank nur nach MaRgabe dieser Regelungen kiindigen.

(3) Kiindigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer
Kiindigungsfrist

Eine fristlose Kiindigung der gesamten Geschaftsverbindung oder
einzelner Geschaftsbeziehungen ist zuldssig, wenn ein wichti-
ger Grund vorliegt, der der Bank deren Fortsetzung auch unter
Berucksichtigung der berechtigten Belange des Kunden unzumut-
bar werden lasst. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor,

— wenn der Kunde unrichtige Angaben Uber seine Vermogens-
verhaltnisse gemacht hat, die fur die Entscheidung der Bank
Uber eine Kreditgewahrung oder iber andere mit Risiken fiir
die Bank verbundene Geschéafte (zum Beispiel Aushandigung
einer Zahlungskarte) von erheblicher Bedeutung waren; bei
Verbraucherdarlehen gilt dies nur, wenn der Kunde fiir die
Kreditwirdigkeitsprifung relevante Informationen wissentlich
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vorenthalten oder diese gefélscht hat und dies zu einem Man-
gel der Kreditwurdigkeitsprifung gefiihrt hat oder

— wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermégensver-
héltnisse des Kunden oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit
eintritt oder einzutreten droht und dadurch die Ruckzahlung
des Darlehens oder die Erflillung einer sonstigen Verbindlich-
keit gegenuber der Bank — auch unter Verwertung einer hier-
fur bestehenden Sicherheit — gefahrdet ist oder

— wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Ver-
starkung von Sicherheiten nach Nummer 13 Absatz 2 dieser
Geschaftsbedingungen oder aufgrund einer sonstigen Ver-
einbarung nicht innerhalb der von der Bank gesetzten ange-
messenen Frist nachkommt.

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen
Pflicht, ist die Klindigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur
Abhilfe bestimmten angemessenen Frist oder nach erfolgloser
Abmahnung zulassig, es sei denn, dies ist wegen der Besonder-
heiten des Einzelfalles (§ 323 Absatze 2 und 3 des Birgerlichen
Gesetzbuches) entbehrlich.

(4) Kiindigung von Verbraucherdarlehensvertragen bei
Verzug

Soweit das Birgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen fiur die
Kiindigung wegen Verzuges mit der Riickzahlung eines Verbrau-
cherdarlehensvertrages vorsieht, kann die Bank nur nach MaR-
gabe dieser Regelungen kiindigen.

(5) Kiindigung eines Basiskontovertrages

Einen Basiskontovertrag kann die Bank nur nach den zwischen
der Bank und dem Kunden auf Grundlage des Zahlungskontenge-
setzes getroffenen Vereinbarungen und den Bestimmungen des
Zahlungskontengesetzes kiindigen.

(6) Abwicklung nach einer Kiindigung

Im Falle einer Kindigung ohne Kiindigungsfrist wird die Bank
dem Kunden flr die Abwicklung (insbesondere fur die Rickzah-
lung eines Kredits) eine angemessene Frist einrdumen, soweit
nicht eine sofortige Erledigung erforderlich ist (zum Beispiel bei
der Kindigung des Scheckvertrages die Rickgabe der Scheck-
vordrucke).

Einlagensicherung

Schutz der Einlagen
Information iiber die Einlagensicherung

(1) Einlagen

Einlagen sind Guthaben, die sich im Rahmen von Bankgeschaf-
ten aus Betragen, die auf einem Konto verblieben sind oder aus
Zwischenpositionen ergeben und die nach den geltenden gesetz-
lichen und vertraglichen Bedingungen von der Bank zuriickzuzah-
len sind, wie zum Beispiel Guthaben auf Girokonten, Festgelder,
Spareinlagen, Sparbriefe und Namensschuldverschreibungen.
Mafgeblich sind die Definitionen in § 2 Absatz 3 des Einlagen-
sicherungsgesetzes (EinSiG) bzw. § 6 Absatz 1 des Statuts des
innerhalb des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. beste-
henden Einlagensicherungsfonds deutscher Banken (Einlagensi-
cherungsfonds).

(2) Gesetzliche Einlagensicherung

Die Bank ist der Entschadigungseinrichtung deutscher Banken
GmbH als Trager der gesetzlichen Einlagensicherung der pri-
vaten Banken zugeordnet. Die gesetzliche Einlagensicherung
schutzt nach MaRgabe des EinSiG und vorbehaltlich der darin
vorgesehenen Ausnahmen Einlagen bis zu einem Gegenwert
von 100.000 Euro pro Einleger. In den in § 8 Absatz 2 EinSiG
genannten Fallen erhoht sich dieser Betrag auf 500.000 Euro.
Dazu gehdren insbesondere Betrage, die aus Immobilientransak-
tionen im Zusammenhang mit privat genutzten Wohnimmobilien
resultieren. Nicht geschutzt werden insbesondere Einlagen von
finanziellen Unternehmen, staatlichen Stellen einschliellich kom-
munaler Gebietskorperschaften, Einlagen, die im Zusammenhang
mit Geldwasche oder Terrorismusfinanzierung entstanden sind
und Inhaberschuldverschreibungen. Einzelheiten sind im EinSiG,
insbesondere dessen § 8, geregelt.

(3) Einlagensicherungsfonds

Die Bank wirkt auRerdem am Einlagensicherungsfonds mit. Die-
ser sichert nach MalRgabe seines Statuts und vorbehaltlich der
darin vorgesehenen Ausnahmen Einlagen bei einer inlandischen
Haupt- oder Zweigniederlassung bzw. Zweigstelle je Glaubiger
maximal bis zur folgenden Hohe (Sicherungsgrenze):

(a) (i) 5 Millionen Euro fur natirliche Personen und rechtsfahige
Stiftungen unabhangig von ihrer Laufzeit und (ii) 50 Millio-
nen Euro fir nichtfinanzielle Unternehmen, gemeinnitzige
Organisationen, Verbande und Berufsorganisationen ohne
Erwerbszweck und andere in § 6 Absatz 3 des Statuts des
Einlagensicherungsfonds genannte Glaubiger. In jedem Fall
werden Einlagen bis maximal 15% der Eigenmittel der Bank
im Sinne von Artikel 72 CRR geschitzt, wobei Erganzungs-
kapital nur bis zur Hohe von 25% des Kernkapitals im Sinne
von Artikel 25 CRR Berucksichtigung findet. Weitere Ein-
zelheiten zur Berechnung der relevanten Eigenmittel regelt
§ 6 Absatz 8 Unterabsatz (a) des Statuts des Einlagensiche-
rungsfonds.
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(b) Ab dem 1. Januar 2025: (i) 3 Millionen Euro fiir natirliche Per-
sonen und rechtsfahige Stiftungen unabhangig von ihrer Lauf-
zeit und (ii) 30 Millionen Euro fur nichtfinanzielle Unternehmen,
gemeinnutzige Organisationen, Verbande und Berufsorgani-
sationen ohne Erwerbszweck und andere in § 6 Absatz 3 des
Statuts des Einlagensicherungsfonds genannte Glaubiger. In
jedem Fall werden Einlagen bis maximal 8,75% der Eigenmit-
tel im Sinne von Unterabsatz (a) Satze 2 und 3 geschutzt.

(c) Ab dem 1. Januar 2030: (i) 1 Million Euro fir nattrliche Perso-
nen und rechtsfahige Stiftungen unabhangig von ihrer Laufzeit
und (ii) 10 Millionen Euro fur nichtfinanzielle Unternehmen,
gemeinnltzige Organisationen, Verbande und Berufsorgani-
sationen ohne Erwerbszweck und andere in § 6 Absatz 3 des
Statuts des Einlagensicherungsfonds genannte Glaubiger. In
jedem Fall werden Einlagen bis maximal 8,75% der Eigenmit-
tel im Sinne von Unterabsatz (a) Satze 2 und 3 geschutzt.

(d) Fur Einlagen, die bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022
gesichert wurden, finden die zu diesem Zeitpunkt geltenden
Sicherungsgrenzen weiterhin Anwendung, bis die Einlage fal-
lig ist, prolongiert wird oder vom Kunden erstmals geklndigt
werden kann oder auf eine auslandische Zweigniederlassung
oder Zweigstellen Ubertragen wird. Fir Einlagen, die nach
dem 31. Dezember 2022 begrindet oder prolongiert werden,
gelten die jeweils neuen Sicherungsgrenzen ab den oben
genannten Stichtagen.

MafRgebend fir die Entschadigung ist die Sicherungsgrenze, die
der Bank als Ergebnis der Feststellung des Prifungsverbandes
mitgeteilt worden ist und im Internet unter www.bankenverband.de
abgerufen werden kann. Die Sicherungsgrenze wird dem Kunden
von der Bank auf Verlangen bekannt gegeben.

Nicht geschitzt werden insbesondere Einlagen von finanziellen
Unternehmen, staatlichen Stellen einschlieBlich kommunaler
Gebietskorperschaften, Einlagen, die im Zusammenhang mit
Geldwasche oder Terrorismusfinanzierung entstanden sind und
Inhaberschuldverschreibungen. Im Fall von Glaubigern nach
Buchstaben (a) (ii), (b) (ii) und (c) (ii) werden Einlagen mit einer
Laufzeit von mehr als 12 Monaten sowie Verbindlichkeiten aus
Schuldscheindarlehen, Namensschuldverschreibungen und ver-
gleichbaren Schuldtiteln auslandischen Rechts nicht geschitzt.

Fir Verbindlichkeiten von Banken, die bis zum Ablauf des
31. Dezember 2022 gemall § 6 der am 18. November 2021 im
Vereinsregister eingetragenen Fassung des Statuts des Einlagen-
sicherungsfonds gesichert wurden, besteht die Sicherung nach
MaRgabe dieser Vorschrift fort. Nach dem 31. Dezember 2022
entfallt dieser Bestandsschutz, sobald die betreffende Verbind-
lichkeit fallig wird, gekiindigt oder anderweitig zuriickgefordert
werden kann oder wenn die Verbindlichkeit im Wege einer Ein-
zel- oder Gesamtrechtsnachfolge Ubergeht oder auf eine auslan-
dische Zweigniederlassung oder Zweigstelle Ubertragen wird.

Einzelheiten zum Schutzumfang einschliellich der Sicherungs-
grenzen sind im Statut des Einlagensicherungsfonds, insbeson-
dere dessen § 6, geregelt.

Das Statut wird auf Verlangen zur Verfligung gestellt und kann
auch im Internet unter www.bankenverband.de aufgerufen wer-
den.

Forderungsiibergang und Auskunftserteilung

(4) Forderungsiibergang

Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein von ihm Beauftragter
Zahlungen an einen Kunden leistet, gehen dessen Forderungen
gegen die Bank in entsprechender Hohe mit allen Nebenrechten
Zug um Zug auf den Einlagensicherungsfonds Uber.

(5) Auskunftserteilung

Die Bank ist befugt, dem Einlagensicherungsfonds oder einem
von ihm Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderli-
chen Auskiinfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfligung zu stel-
len.

Beschwerdemaoglichkeiten/
Ombudsmannverfahren

Beschwerde- und Alternative Streitbeilegungsverfah-
ren
Der Kunde hat folgende auergerichtliche Mdglichkeiten:

— Der Kunde kann sich mit einer Beschwerde an die im ,Preis-
und Leistungsverzeichnis“ genannte Kontaktstelle der Bank
wenden. Die Bank wird Beschwerden in geeigneter Weise
beantworten, bei Zahlungsdienstevertragen erfolgt dies in
Textform (zum Beispiel mittels Brief, Telefax oder E-Mail).

— Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbrau-
cherschlichtungsstelle ,Ombudsmann der privaten Banken*
(www.bankenombudsmann.de) teil. Dort hat der Verbraucher
die Moglichkeit, zur Beilegung einer Streitigkeit mit der Bank
den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft
der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit Uber einen
Zahlungsdienstevertrag (§ 675f des Blrgerlichen Gesetzbu-
ches), kdnnen auch Kunden, die keine Verbraucher sind, den
Ombudsmann der privaten Banken anrufen. Naheres regelt
die ,Verfahrensordnung des Ombudsmanns der privaten
Banken®, die auf Wunsch zur Verfligung gestellt wird oder
im Internet unter www.bankenombudsmann.de abrufbar ist.


https://www.bankenverband.de 
https://www.bankenverband.de
https://www.bankenombudsmann.de
https://www.bankenombudsmann.de
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Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief oder E-Mail)
an die Geschéftsstelle des Ombudsmanns der privaten Banken,
Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, E-Mail: schlichtung@bdb.de,
zu richten.

Ferner besteht fir den Kunden die Mdoglichkeit, sich jederzeit
schriftlich oder zur dortigen Niederschrift bei der Bundes-
anstalt fiur Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer
StralBe 108, 53117 Bonn, Uber Verstofle der Bank gegen das
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§ 675c bis 676¢
des Burgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder gegen Artikel 248
des EinfUhrungsgesetzes zum Birgerlichen Gesetzbuche
(EGBGB) zu beschweren.


mailto:schlichtung%40bdb.de?subject=

	Allgemeine Geschäftsbedingungen
	Grundregeln für die Beziehung  zwischen Kunde und Bank 
	Geltungsbereich und Änderungen dieser Ge-schäfts- bedingungen und der Sonder-bedingungen für  einzel
	Bankgeheimnis und Bankauskunft 
	Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden 
	Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden, der kein Verbraucher ist 
	Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden  
	Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei  kaufmännischen und öffentlich-rechtlichen Kunden 

	Kontoführung
	Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten  
	Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank  
	Einzugsaufträge
	Fremdwährungsgeschäfte und Risiken bei Fremdwährungskonten 

	Mitwirkungspflichten des Kunden 
	Mitwirkungspflichten des Kunden 

	Kosten der Bankdienstleistungen 
	Zinsen, Entgelte und Aufwendungen 

	Sicherheiten für die Ansprüche  der Bank gegen den Kunden 
	Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten 
	Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank 
	Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und  diskontierten Wechseln  
	Begrenzung des Besicherungsanspruchs und  Freigabeverpflichtung 
	Verwertung von Sicherheiten 

	Kündigung 
	Kündigungsrechte des Kunden 
	Kündigungsrechte der Bank 

	Einlagensicherung
	Schutz der Einlagen  

	Beschwerdemöglichkeiten/  Ombudsmannverfahren 
	Beschwerde- und Alternative Streitbeilegungsverfahren  



	logo_40000: 


